
2. Änderung der Satzung der Stadt Gommern über die Reinigung öffentlicher Straßen und 
den Winterdienst (Straßenreinigungssatzung) vom 17. 12.2015 

 
 
Aufgrund der §§ 47 und 50 Abs. 1 Nr. 3 , 4 und 5 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG 
LSA) vom 06. Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334) und § 8 i. V. m. § 45 Abs. 2 Nr. 1 des 
Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 
288), in der zurzeit geltenden Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Gommern auf seiner Sitzung am 
17.12.2015 folgende 2. Änderung der Straßenreinigungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Änderungen 

 
 
(1) Im § 1 – Übertragung der Reinigungspflichten  

 
Eingefügt wird der Abs. (6) mit folgender Fassung: 
„Diese Satzung gilt für das Gebiet der Stadt Gommern und die Ortsteile Vogelsang, Leitzkau, 
Hohenlochau, Wahlitz, Nedlitz, Dannigkow, Kressow, Menz, Vehlitz, Karith, Pöthen, Ladeburg,  
Dornburg, Prödel und Lübs in ihrer Gesamtheit.  
 

 
(2) Im § 3 – Art der Reinigung   

 
Abs. (1) erhält folgende Fassung: 
„Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere die Beseitigung von Schmutz, Laub, Papier, sonstigem 
Unrat und Unkraut sowie die Beseitigung von Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der 
Gehwege, gemeinsamen Rad- und Gehwege und Fußgängerüberwege.“ 
 
 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Die 2. Änderung der Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gommern, den 18.12.2015 
 
 
 
 
gez. Hünerbein         
Bürgermeister        Dienstsiegel 
      
 
 
 


